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Einleitung 
Absicht der vorliegenden Zusammenstellung 
ist, einen Überblick über den Alltag, Pflichten 
und Ausstattung der Dienerschaft und des Hau-
personal aus der Zeit der Aufklärung und des 
Empire zu geben. Diese Dokumentation ver-
steht sich auch als Anleitung zum Rollenspiel in 
der Darstellung und will besonders auf die prak-
tischen Aspekte eingehen. 

Unter Gesinde (eigentlich Hausgesinde) verste-
hen wir im Folgenden die Gesamtheit des 
Hauspersonals in einem bürgerlichen Hause 
oder an einem Hofe, wohl zu unterscheiden 
vom Landgesinde. 

Wenn nicht gesondert ausgewiesen, stammen 
alle Zitate aus dem Krünitz. Die einkopierten 
Texte stammen aus: 

 

Die Stellung im Haushalt 
In einem großen herrschaftlichen Haushalt ken-
nen wir bei dem männlichen Gesinde in abstei-
gender Hierarchie: 

Majordomus (engl. mayordomo) 

(Privat)Sekretär (engl. secretary, amanuen-
sis, frz. secrétaire) 

Diener (engl. servant, frz. domestique, servi-
teur) 

Leibdiener (engl. valet, bondservant) für die 
persönlichen Dienste 

Lakai (engl. Footman, aber auch Diener all-
gemein, engl. lackey, frz. laquais) 

Livreediener (engl. livery, frz. valet de pied,  
livrée), oft auch als Lohndiener 

 
1 Wikipedia, Gesindeordnung 

Kutscher (engl. coachman, frz. cocher) 

Pferdeknecht, Stallknecht (engl. groom, frz. 
palefrenier) 

Laufbursche (engl. footboy, frz. grouillot 

Hausdiener (engl. butler, kann auch Leibdie-
ner bedeuten, frz. Factotum, bagagiste) 

Gärtner (engl. gardener, frz. jardinier) 

Koch (engl. chef, cook, frz. cuisinier) 

Küchenjunge (engl. scullion, frz. marmiton) 

Knecht = Leibeigener (engl. minion, vassal, 
hauler, frz. valet) 

Und bei den Frauen:1 

Zofe (engl. maid, lady’s maid, Abigail, frz. 
soubrette) 

Dienerin (engl. servant, handmaid, ancilla, 
frz. servante, domestique) 

Weißwäscherin (engl. washerwoman, frz. 
blanchisseuse) 

Köchin (engl. cook, frz. cuisinière) 

Kindermädchen (engl. nursemaid, nanny, 
nurse, frz. bonne d'enfants) 

Amme (engl. nurse, wet nurse, foster 
mother, frz. nourrice) 

Magd (engl. maidservant, frz. servante) 

Auch Erzieher, Lehrer und Gouvernanten zähl-
ten im weiteren Sinn zum Hauspersonal, durf-
ten aber an den Mahlzeiten der Herrschaft teil-
nehmen. 

Die Stellung auf Reisen 
Regierende Fürsten, hohe Militärs und Geistli-
che pflegten eine verkleinerte Dienerschaft mit 
auf ihre Reisen zu nehmen. Dies konnten sein: 

Sekretär 

Leibdiener 

Koch 

Kutscher 

Pferdeknechte 

Der junge Herr auf einer Kavalierstour in einer 
gemieteten Kutsche, beispielsweise in Italien, 
mußte mit sehr viel weniger vorliebnehmen: 

Lehrer oder Mentor 

Leibdiener 
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Abbildung 1: Ein junger, naiver Gentleman auf der „grand tour“, 
begleitet vom Tutor und Diener, betritt eine französische Her-
berge. Der Postillion ist durch seine übergroßen Stangenreiterstie-
fel und der Wirt durch seine Unterwürfigkeit charakterisiert (Ka-
rikatur von Henry William Bunbury, um 1760) 

Die Anforderungen 
Die heilige Vierfaltigkeit 
Wer durfte Diener werden und was wurde von 
einem Herrschaftsdiener erwartet?2 Im franzö-
sischen Kaiserreich sollte er 

Gott (also der Religion) 

Dem Kaiser (also dem Landesherrn) 

Seinem Vater und seiner Mutter 

Seiner Herrschaft 

Respekt erweisen, und zwar in dieser Reihen-
folge, die für ihn die ganze Welt darstellen 
sollte. 

Gehorsam 
Ist der sichtbarste Ausdruck des Respekts: 

„Die Knechte sollen ihren Herren untertänig 
seyn, in allen Dingen zu gefallen thun, nicht 
widerbellen, nicht veruntreuen, sondern alle 
gute Treue erzeigen, auf dass sie die Lehre 
Gottes, unsers Heilandes, zieren in allen Stü-
cken. Ihr Knechte (Mägde) seyd gehorsam eu-
ren leiblichen Herren als Christo. Lasset euch 
dünken, daß ihr dem Herrn dienet, und nicht 
den Menschen. Und wisset, was ein jeglicher 
Gutes thun wird, das wird er von dem Herrn 
empfahlen, er sey ein Knecht (Leibeigener) 
oder ein Freyer (Dienstbote)“ 

Soziale Stellung: Herkunft und Stand 
Der Diener sollte einer einfachen und ehrlichen 
Familie entstammen, und wurde hierzu bereits 
als Jugendlicher ausgewählt. 

 
2 Moyen pour former un domestique, 21 
3 Moyens, 25 ff. 

 
Abbildung 2: Gala am preußischen Hof zu Berlin 1793. Im Hin-
tergrund ein Lakai oder Page, der den Hut unter den linken Arm 
geklemmt hat. Im Vordergrund rechts der Hofmeister (nicht zeit-
genössisch, Röchling) 

Fertigkeiten3 
Vom Diener wurde erwartet, dass er lesen, 
schreiben und ein wenig rechnen können sollte. 

Charakter und Tugenden4 
Respekt vor seinem Herren 

Unbedingte Treue zu seinem Herren 

Verschwiegenheit, keine Schwatzhaftigkeit 

Mäßigkeit ohne Müßiggang 

Enthaltsamkeit beim Spiel und beim Trunke 

Freundliches Betragen gegenüber den Kindern 
des Hauses 

Dankbarkeit gegenüber den Wohltaten seines 
Herrn 

Höflichkeit und Dienstbeflissenheit gegenüber 
den Gästen des Hauses 

Ehrlichkeit gegenüber seinem Herren, auch in 
Bezug auf andere Diener des Hauses 

Vertrauen seines Herren durch Pflichtreue er-
dienen 

Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, um Scha-
den vom Herrn abzuwenden. 

Genauigkeit und Pünktlichkeit im Dienste 

Tägliche Pflichten im Detail 
Der unverheiratete Leibdiener begleitet seinen 
Herren durch den Tag5: 

Wecken seines Herren 

4 Moyens, 116 ff. 
5  
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Anlegen der Kleidung (bes. Korsetts) 

Die Uhr des Hauses einstellen 

Stalldienste: Herrichten des Pferdes *zum 
Ausritt 

Herrichten der Kutsche(n) 

Feuermachen 

Frühstück servieren 

Kammer reinigen 

Kabinett säubern und vorbereiten, aber Dis-
kretion beachten 

Toilette und Rasur vorbereiten 

Mittagsmahl vorbereiten und servieren 

Kaffee servieren 

Salon und Soirées vorbereiten 

Schlafgemach herrichten 

Kleidung ordnen 

Desweiteren fallen an: 

Weinkeller bewirtschaften 

Gäste des Hauses bedienen 

Bewachen des Hauses bei Abwesenheit des 
Herren 

Den Haushalt führen 

Bei mehreren Dienern werden die Geschäfte 
geteilt, wie z.B. beim An- und Auskleiden, beim 
Servieren, Tafeldecken, bei der Aufsicht der 
Garderobe etc. 

Weiter werden genannt: 

 
Abbildung 3: Lehrbuch der Lieverey-Bedienten, Inhalt 

 
Abbildung 4: Anlegen eines Korsetts bei einem beleibten engli-
schen Gentleman (engl. 1812, Regency à la Mode) 

Ankleiden 

 



  

Seite 4  20.08.2022 

 

 

 
Abbildung 5: Der Diener hat sich auch bei selbstverliebten Auf-
tritten seines Herren in Zurückhaltung zu üben. Selbst Affen kön-
nen dessen Pose nachstellen. (Rowlandson) 

 

Barbieren & Frisieren 
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Abbildung 6: Figaro bestäuben Madame (Rolandson?) 
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Waschen 

 

 

Auskleiden 
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Abbildung 7: Das Auskleiden der nicht mehr ganz so ansehnli-
chen Herrin (Rowlandson) 

 

 

Der Alltag des Dieners im 
Detail 
Gesindespeisung 
Das Gesinde wird auf Kosten der Herrschaft 
verpflegt. 

„Bey der wirklichen oder Natural=Speisung 
wird die Kost, oder Brödung (Bröderey), wo-
runter man, nächst dem Brod, als dem vor-
nehmsten, alle diejenigen Lebensmittel, die 
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zur Sättigung des Gesindes nöthig sind, ver-
steht, in natura gereichet. 

So sehr Ordnung und Sparsamkeit in der 
Haushaltung, vornehmlich in der Landwirth-
schaft, zu empfehlen sind, so tatelnswürdig 
ist, bey Speisung des Gesindes, eine übel ver-
standene Sparsamkeit. Da in allen, besonders 
in großen Land=Haushaltungen, zumahl 
wenn man wenig oder gar keine 
Frohn=Dienste hat, die Speisung des Gesin-
des einen wichtigen Artikel in der Ausgabe-
rubrik ausmacht, so ist man gemeiniglich da-
rauf bedacht, das Gesinde mit geringer Kost 
zu unterhalten, ja, an einigen Orten, zumahl 
wo das Gesinde noch zwangspflichtig ist, es 
kaum halb satt zu machen, in der täuschenden 
Einbildung, dadurch etwas beträchtliches er-
sparen zu wollen. Allein, diese vermeintliche 
Ersparung ist nicht nur Ungerechtigkeit, son-
dern zugleich auch Verschwendung.“ 

*

 
Abbildung 8: Köchin, Küchenmädchen und Diener entspannen 
sich in der Küche (Rowlandson 1810) 

„Zur Gesindekost gehört auch das Getränk 
des Gesindes. In einigen niederländischen 
Provinzen bekommt das Gesinde zum Ge-
tränke, täglich ein auch zwey mahl einen elen-
den Kaffe; in den Weinländern gibt man ihnen 
Birn= und Apfelwein, oder schüttet Wasser 

auf die ausgepreßten Weinhülsen, und berei-
tet daraus einen schlechten Trank. Einige 
Bierländer schütten Wasser auf die Träber, 
und bereiten daraus einen Trank, den sie 
Kofent nennen, und der wenig besser, als 
Wasser, ist. Andere geben abgerahmte Milch 
zu trinken; und noch Andere erlauben dem 
Gesinde, so viel Wasser zu trinken, als ihnen 
beliebt. Das beste Getränk ist wohl ein gut ge-
hopftes und schwaches Bier, welches sich der 
Landmann in einem großen Waschkessel 
selbst brauen kann. 100 Pfund Gerstenmalz 
können 3 bis 400 Pfund Getränk von besagten 
Eigenschaften liefern; ein Getränk, welches 
den Durst löscht, den Abgang der Kräfte bey 
schwerer Arbeit geschwinde ersetzt, und die 
Menge des sonst nöthigen Essens verhältniß-
mäßig vermindert, folglich um nichts kostba-
rer, als Brod, ist.“ 

 
Abbildung 9; Der Rostbraten über dem Herdfeuer wird von einem 
Knaben gewendet (Chodowiecki) 

Tischgebet 
„Komm, Herr Jesu, sey unser Gast, und 
segne, was Du uns bescheret hast.“ 

 
Abbildung 10: Hoch die Tassen bei der Tafel des Hausgesindes in 
der Küche. Der Livreediener vergießt den Wein. (Rowlandson) 

Gesindestube 
„Die Stube, worin das Gesinde gespeiset 
wird, könnte, zu Einschränkung der Brenn-
holzverschwendung, unter der Erde angeleget 
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werden, wenn nicht andere Umstände die vie-
len Gewölber zu kostbar und unökonomisch 
machen. Die Gesindestube ist der Ort, wohin 
jeder Knecht, jede Magd am Tage ihre Zu-
flucht nehmen, und wo sie im Winter die lan-
gen Abende zubringen; wo die Mägde spin-
nen, und die Knechte Späne schneiden oder 
Körbe flechten; alle Souterreins aber sind zur 
Winterszeit warm, zwar nicht immer warm 
genug für das gemeine Landvolk, wozu aber 
doch nicht viel gehört, um dergleichen Zim-
mern den rechten Grad der Wärme zu geben, 
den diese Leute zu ihrer Erhohlung und Be-
quemlichkeit wünschen.“ 

Logis in der Gesindekammer 
Diese befindet sich i.a. unter dem Dach bzw. im 
Untergeschoss in einem kleinen Verschlag bei 
der Küche und kann i.d.R. nicht beheizt werden. 

 
Abbildung 11: Die Diener legten auch u.U. die abgelegte Klei-
dung ihrer Herrschaft an (Diener des Herzogs von Cumberland, 
1765, Royal Collection Trust) 

Entlohnung 
Für größere Anlässe oder auch in einer fremden 
Stadt war es üblich, Lohndiener anzumieten, 
die ihre eigene Kleidung wie zum Beispiel eine 

 
6 Krünitz: Gesinde 

Livree stellten. Nur diese wurden direkt voll ent-
lohnt: 

„Dem gemietheten Gesinde pflegt man, zur 
Befestigung des geschlossenen Vertrages, 
Geld auf die Hand zu geben, welches das 
Handgeld, Miethgeld, der Miethgroschen 
oder Miethpfennig, in Niedersachsen Medel-
geld, ehedem Medelse, Menasle, um Bremen 
Godesgeld, Gottesgeld.“ 
Das Hausgesinde wurde für seine Dienste mit 
freier Kost und Logis unterhalten, es wird aber 
u.U. auch ein Kostgeld gewährt: 

„Es ist heut zu Tage fast überall eingeführt, 
daß den Livreebedienten, statt der Kost, wö-
chentlich oder monathlich ein gewisses Kost-
geld gegeben wird; wiewohl dieses eine Sache 
ist, welche bloß von dem freyen Willen der 
Herrschaft abhängt, daher auch das Gesinde, 
wenn es sich anfänglich auf des Herrn Kost 
vermiethet hat, hernach Zeit währenden 
Dienstes nicht fordern kann, daß es auf Kost-
geld gesetzt werden möge.“ 
Weiter wurde Brennholz, Livree, Stoff zum Nä-
hen der Kleider, Bett bzw. Strohschütten ge-
stellt. 

Urlaub und freie Tage 
In der Regel wird jeder 2. Sonntag freigegeben. 

„An verschiedenen Orten ist der Gebrauch, 
daß das Gesinde, wenn es aus dem Dienst ge-
gangen ist, 8 Tage für sich frey behält, und 
alsdenn erst in den neuen Dienst tritt.“6 

Krankheit 
„Die auf kränkliches Gesinde bey der Spei-
sung zu nehmende Rücksicht. Ich rede hier 
nicht von ganz kranken Gesinde, dem es eine 
christliche Herrschaft wohl nicht an Pflege 
und dienlicher Krankenspeise wird fehlen las-
sen; sondern es ist hier die Frage: wie dem 
nicht bettlägerigen sondern umhergehenden 
und an den ordentlichen Gesindetisch noch 
kommenden Gesinde, mit der Speisung nicht 
geschadet werden solle? Es muß hierbey dem 
guten Herzen der Hausmutter das meiste 
überlassen werden, mit der Küche sich ein 
wenig darnach zu richten, da ich hier nicht zu 
sehr in das Detail gehen kann. Einige Fälle 
sollen aber doch den Aufschluß zu mehrern 
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geben.“ 

 
Abbildung 12: Livreediener eines großen herrschaftlichen Hauses 
(ca. 1800-1820, Colonial Williamsburg). 

Hausarbeit 
Dazu zählen Einkaufen, Kochen, Putzen, Wa-
schen, Trocknen, Flicken, Bügeln, Heizen, 
Holzmachen. 

 
Abbildung 13: Das klassische Waschen, Trocken und Bügeln in 
einem herrschaftlichen Haushalt (Chodowiecki) 

Rechtliche Stellung: 
Gesindeordnung und 
Gesinderecht 
 „Eine Gesindeordnung regelte das Verhält-
nis zwischen „Gesinde“ (Dienstboten) und 
der Herrschaft (Dienstherr). Markant war 
das ungleiche Verhältnis zwischen den Rech-
ten der Dienstherren und den Pflichten der 

 
7 Herders Universallexikon, 1855, Bd. 3, S 72-73 

Bediensteten. So konnte der Arbeitgeber seine 
Dienstboten teilweise ohne Kündigungsfris-
ten und ohne gesetzliche Vorgaben jederzeit 
entlassen, währen die Mägde und Knechte 
eine Kündigungsfrist von mehreren, meistens 
bis zu drei, Monaten einhalten mussten. Ge-
sinde konnte, wenn es unerlaubt der Arbeit 
fernblieb polizeilich gesucht werden und zu-
rückgeführt werden, teilweise unterlagen sie 
der herrschaftlichen Hauszucht.“ 
Eine wichtige Zäsur brachte die Aufhebung der 
Leibeigenschaft im Gefolge der französischen 
Revolution, ca. 1793-1810: 

„Seit dem Untergang aller Erbhörigkeit be-
ruht das Verhältniß der Dienstherrschaft und 
ihres Gesindes immer auf freiem Vertrage 
beider Theile. Die Dienstboten verpflichten 
sich nicht blos zu einzelnen Dienstleistungen 
von vermögensrechtlichem Werth, sondern 
sie treten mit ihrer ganzen Persönlichkeit in 
ein enges Lebensverhältniß zu dem Herrn, sie 
gehören zu seinem Hause, zu seiner Familie 
u. sind ihm überhaupt zu Gehorsam u. Treue 
verpflichtet.“7 
Für die folgenden deutschen Staaten sind Ge-
sindeordnungen bekannt: 

Königl. preußisches Edict, daß auch bey 
wohlfeiler Zeit das Gesinde ihrer Herr-
schaft den schuldigen Gehorsam leisten, 
auch Knechte und Mägde auf ihre eigene 
Hand sich nicht setzen sollen, vom 9 Jan 
1731 

Königl. Preußische Verordnung wegen der 
Dienstquartale, v. 18 Jul. 1757. 

churhannöverische Dienstbothenordnung 

Gesindeordnung des Preußischen Land-
rechts ca. 1790 

Die Preußische Gesindeordnung 1810 

Die Gesindeordnung für Frankfurt am Main 
1810 

Gesindeordnung des Königreichs Sachsen-
sen 1833 

Die schaumburg-lippische Gesindeordnung 
1805 

Für eine Darstellung im Detail ist also die gülti-
gen Gesindeordnungen für das Territorium und 
den Zeitschnitt zu recherchieren. In dieser Do-
kumentation können nur verallgemeinerte An-
gaben gemacht werden.  
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Abbildung 14: Papierfigur eines Dienstmädchens beim Einkaufen 
(Deutschland, um 1800 Museum für Sächsische Volkskunst) 

 „1810 wurde die Preußische Gesindeord-
nung vollkommen neu gefasst. Sie regelte 
Pflichten und Rechte zwischen Herrschaft 
(Arbeitgeber) und Gesinde (Arbeitnehmer) in 
176 Paragrafen und ersetzte die 208 Para-
grafen der Gesindeordnungen des Preußi-
schen Landrechts. Sie war durch die Unter-
werfung des Gesindes unter die Willkür der 
Herrschaft gekennzeichnet und verstieß nach 
heutigem Verständnis gegen die Gleichheit 
der Vertragspartner. Gleichwohl stellte sie 
gegenüber dem Gesindezwangsdienst inso-
fern einen Fortschritt dar, als das Verhältnis 
zwischen Herrschaften und Dienstboten sich 
aus grundsätzlich freiwillig zu schließenden 
vertraglichen Vereinbarungen ergab und 
nicht mehr durch feudalistische Dienstver-
pflichtungen. Unterschieden wurde rechtlich 
zwischen Haus- und Hofgesinde (Dienstbo-
tinnen, Gouvernanten und Mägde sowie 
Landarbeitern, Tagelöhnern). Betroffen von 
der Gesindeordnung waren vor allem 
Frauen. Die Dienstboten unterstanden der 
polizeilichen Aufsicht. Es bestand ein Koaliti-
onsverbot, und die Arbeitskraft der Dienstbo-
ten hatte der Herrschaft vollständig zur Ver-
fügung zu stehen. Vorgesehen war zwar alle 
14 Tage das Recht auf einen Sonntagsaus-

gang, aber dieser konnte jederzeit aufgeho-
ben werden. Nur ein Teil des Lohns wurde 
ausgezahlt, der übrige Lohn wurde in Natura-
lien, insbesondere Kost und Logis, erbracht. 
Der Herrschaft stand Züchtigungsrecht zu; 
gegen körperliche Übergriffe durfte sich das 
Gesinde nur im Falle der Gefährdung des ei-
genen Lebens wehren. Abgesehen davon 
musste sich das Gesinde ausdrücklich Ver-
balinjurien gefallen lassen, die unter Glei-
chen ohne weiteres als Beleidigung aufgefasst 
worden wären.“ 

 
Abbildung 15: Kindermädchen mit Jungen ca. 1800 (British Mu-
seum) 

„Das Gesindewesen ist ein wichtiger Gegen-
stand der Polizey. Da fast kein Stand in der 
Welt ohne Gesinde leben kann, dieses aber 
heut zu Tage an den meisten Orten dergestalt 
aus den Schranken ihrer Pflicht und Schuldig-
keit getreten ist, daß die Klagen über faules, 
liederliches, ungehorsames, trotziges und un-
getreues Gesinde allgemein geworden sind, 
dagegen aber auch nicht zu läugnen ist, daß 
das Betragen der Herrschaften selbst oft da-
ran Schuld sey; und da das Gesinde einen so 
großen Theil der Menschen in einem Staate 
ausmacht, die gute Ordnung aber unter den-
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selben einen großen Einfluß in das gemein-
schaftliche Beste hat: so ist leicht zu erachten, 
daß diese Sache ein wichtiger Gegenstand der 
Polizey ist, und vielerley Gesetze und Einrich-
tungen erfordert. Denn es muß die Polizey 
nicht allein die Gränzen der häuslichen Ge-
walt der Herrschaften über ihr Gesinde be-
stimmen, sondern auch das Gesinde wider un-
billige und harte Herrschaften schützen. Es 
fallen auch vielerley andere Umstände dabey 
vor, welche Gesetze und Ordnung erfordern, 
insonderheit des An= und Abzuges des Gesin-
des, der gegenseitigen Aufkündigung, der Ge-
sindemäkler, der Streitigkeiten, welche zwi-
schen den Herrschaften selbst, des Gesindes 
halber, entstehen können, u. d. m. so wie al-
lerley Gesetze nöthig sind, ihr Lohn zu be-
stimmen, und sie zu einem gebührlichen Be-
tragen anzuhalten. Eine von der Obrigkeit ge-
machte Verordnung, das Betragen und die 
Gerechtsamen des Gesindes betreffend, wird 
die Gesindeordnung genannt.“8 

 
Abbildung 16: Indischer Diener in orientalischer Kleidung, d.h. 
Turban und Rock (?) (engl. Ende, 18. JH). 

 
8 Krünitz: Gesinde 

Dienstbotenbuch 
„Damit sowohl die Herrschaft versichert seyn 
möge, daß sie gute und redliche Leute in 
Dienst bekomme, als auch das Gesinde desto 
eher bewogen werde, sich bey der Herrschaft 
wohl aufzuführen, hat man die schriftlichen 
Attestate oder Zeugnisse (Dienstbothenab-
schied, Dienstschein, Gesindeerlassungs-
schein) eingeführt, welche die Herrschaft 
dem abziehenden Gesinde ertheilen, dieses 
aber der neuen Herrschaft, wo es sich wieder 
vermiethen will, vorzeigen muß. Diese At-
testate für das städtische Gesinde sind ge-
meiniglich gedruckt, und werden von der 
Herrschaft nur ausgefüllet und besiegelt.“ 

 
Abbildung 17: Anmietung eines Dieners, der vornehmer als sein 
eigener Herr ist (Rowlandson) 

Eidesformeln 
Eidesformel für die Gesindemäkler und Mäkle-
rinnen in Berlin (ca. 1770): 

„Ich gelobe und schwöre zu Gott einen leibli-
chen Eid, daß, nachdem ich von E. Hochedl. 
Magistrat zum Gesindemäkler (zur Gesinde-
mäklerinn) angenommen worden, ich mich 
dabey in allen Stücken nach der königl Gesin-
deordnung, wie sie jetzo ist, und künftig geän-
dert werden möchte, fleißig achten, und der-
selben in keine Wege zuwider leben oder han-
deln will. Insonderheit will ich keine Ver-
sammlungen oder Zusammenkünfte des in 
Diensten stehenden Gesindes bey mir verstat-
ten; ich will auch keinen Dienstbothen, der 
nicht seine schriftliche Erlassung hat, zu an-
dern Diensten antragen, noch weniger sie von 
ihren Herrschaften abziehen oder abwendig 
machen. Liederliches und herrenloses Ge-
sinde will ich bey mir gar nicht hören, son-
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dern solches vielmehr der Obrigkeit gebüh-
rend anzeigen. Auch will ich mich mit dem 
verordneten Mäklerlohn begnügen lassen, 
und darüber nichts begehren noch erpressen. 
So wahr mir Gott helfe durch Jesum Chris-
tum! Amen.“ 

 
Abbildung 18: Schwatz zwischen englischem Lakai und französi-
schem Diener (Rolandson) 

Dienstzeugnisse: 
„So wie die Zeugnisse, die dem Gesinde auf 
dem Lande ertheilet werden, gemeiniglich ab-
gefaßt sind, ist es kaum werth, nach einem 
Zeugniß zu fragen. Was kann das helfen, 
wenn ich hinschreibe: Daß Hans Puff zeither 
bey mir treu und redlich gedienet, wird hier-
mit auf Verlangen gehörig attestiret. Das 
heißt weiter nichts, als: Quilibet praesumitur 
bonus, ergo & hic. Das ist ein Zeugniß für das 
ganze menschliche Geschlecht; es beweiset zu 
viel, und folglich nichts. Ich kann ja über des 
Kerls attestirte Treue und Redlichkeit ein 
Bettler werden, wenn er mir ein Par mahl 
meine Pferde verwahrloset. Wo sind die Herr-
schaften, die nach dergleichen Zeugnissen 
fragen? Und warum wollten sie nach nichts-
geltenden Dingen fragen? Hätte auch ein 
rechtschaffener Knecht ein noch so gutes 
Zeugniß, so würde ein liederlicher Kerl ohne 
dasselbe gewiß eben so weit kommen, weil es 
auf seine Bestimmung nicht den geringsten 
Einfluß hat. Soll die Gesindeordnung eine 
wahre Realität werden, so muß sie durch der-
gleichen Zeugnisse fest gehalten, und es muß 
mit diesen regelmäßig, und auf eine mehr 
respectable Art umgegangen werden. Es muß 
ungefähr folgendes darin stehen: 1) So und so 
viel hat dieser Knecht Lohn bekommen. 2) So 
ist seine Stärke in dem Feldbau beschaffen. 3) 
So hat er sich bey Wartung des Viehes und 

Erhaltung des Wagenzeuges betragen. 4) Von 
Geräthschaft kann er dies oder jenes anferti-
gen. 5) In der Aernde ist er so und so gewesen. 
6) So treu, folgsam, nüchtern oder verträglich 
ist er mit anderm Neben=Gesinde gewesen. 
7) In Absicht auf das Christenthum hat er sich 
so bezeiget. 8) Aus der und der Ursache ist 
<17, 575> er von mir gezogen. 9) Er kann 
schreiben und lesen, oder nicht u. dgl. Von al-
lem diesem müßte auch das Gegentheil ange-
merket werden, damit der Unterschied und 
die Folgen von Rechtschaffenheit und Bosheit 
von solchem Volke recht gefühlet würden. 
Daher müßte es heißen: So und so übel ist er 
mit meinen Pferden, Ackergeräthen etc. um-
gegangen. Ein solcher Flucher, Säufer und 
Spieler ist er gewesen. So viel Mägde hat er 
verführet. So oft hat er mir das Saatkorn ge-
stohlen, und mir weiß gemacht, es wäre nicht 
aufgegangen. Er hat müssen zum Hackselma-
chen getrieben werden, und hat ihn Finger-
lang geschnitten. Aus diesen oder andern Ur-
sachen ist er abgeschaffet worden, u. s. w. 
Würden dergleichen Zeugnisse also abgefas-
set, oder müßten sie also, bey Verlust der 
Glaubwürdigkeit oder des ehrlichen Nah-
mens, abgefasset werden, und sie empfingen 
alsdenn ihre Gültigkeit, welches leicht ge-
schehen kann, da alle diese Puncte mit einer 
Menge von Zeugen leicht könnten bewähret 
werden, indem alle Nachbarn sehr bald die 
Aufführung eines Knechts erfahren: so würde 
das Gesinde auch bey dem wohlfeilsten Brod 
schon geschmeidiger werden. Hr von Loen 
gibt in der 20sten Betrachtung seiner freyen 
Gedanken zur Verbesserung der menschl. Ge-
sellschaft, mehrere Anschläge, wie diese heil-
same Anstalt der Zeugnisse könne berichtiget 
werden.“ 

 
Abbildung 19: Dienerschaft beim Ausgang (Chodowiecki 1780) 

Züchtigung 
„Züchtigung das in dieser Beziehung zuge-
fügte sinnliche Uebel selbst. Sie unterscheidet 
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sich dadurch von Strafe im eigentlichen 
Sinne, daß diese das durch das Rechtsgesetz 
wegen Störung des Rechtsgebietes zugefügte 
Uebel, die Züchtigung aber mehr auf die Er-
ziehung zum Bessern berechnet, also Discip-
linarsache ist. Indeß wird die Züchtigung 
auch oft als Strafe angewendet, theils bei ge-
ringen, in das Gebiet der Disciplin hinüber-
greifenden Vergehen, theils in Fällen, wo eine 
besondere Verstocktheit oder das jugendliche 
Alter des Verbrechers ein Einwirken auch auf 
seine Charakterbesserung wünschenswerth 
erscheinen lassen. Körperliche Züchtigung 
heißt hier im engern Sinne die Zufügung von 
Peitschen=, Stock= oder Ruthenstreichen. 
Das Züchtigungsrecht, d. h. das Recht, Je-
mand mit einer Züchtigung zu belegen, steht 
vor allen andern den Eltern vermöge zu […]. 
Nicht so dem Dienstherrn, welchem indeß das 
Recht mäßiger Züchtigung nach den meisten 
Landesgesetzen, Gesindeordnungen etc. ein-
geräumt ist.“ 

„Die Züchtigung selbst aber muß mäßig seyn, 
und die Herrschaft muß niemahls darin die 
Schranken überschreiten; widrigenfalls sie, 
dem Befinden nach, mit Geld= oder anderer 
nachdrücklicher Strafe angesehen, dem ge-
mißhandelten Dienst=Bothen aber, nach vor-
gängigem Erkenntniß der Obrigkeit, aus dem 
Dienst zu gehen nachgelassen, und die Herr-
schaft demselben das bis zum Eintritt der ge-
setzten ordinären Miethszeit zu reichende 
Lohn zu bezahlen angehalten wird. 

Was endlich in den preußischen Gesindeord-
nungen von dem mäßigen Gebrauche des Ar-
restes verordnet wird, ist bloß von dem öffent-
lichen Gefängniß oder Arrest zu verstehen, da 
nähmlich die Herrschaft einen ungehorsamen 
Kutscher oder Lackeyen in die Wacht, oder 
eine Magd in den Mägdegehorsam bringen 
läßt; indem keiner Privatherrschaft erlaubt 
ist, ein Gesinde in seinem eigenen Hause ein-
zusperren, und sich also eines Privat=Ge-
fängnisses anzumaßen.“ 

Heirat 
Bei den Dienstboten wird Austritt aus dem 
Dienste mit der Heirat begründet, vorausge-
setzt, dass vorher eine Ersatzperson beschafft 
wurde. 

Dies hieß umgekehrt, dass kaum verheiratete 

 
9 Auszug aus der Dokumentation Materialien für Living His-
tory: Kurzes Brevier über die Höflichkeit und Anrede für alle 

männliche Dienstboten in den Haushalten an-
zutreffen waren. Die unverheirateten Diener 
waren also i.d.R. jung, d.h. unter 30 Jahre. 

Kündigungsgründe 
Seitens des Gesindes und der Herrschaft sind: 

 
Abbildung 20: Kündigungsgründe (Dorn, 448) 

Sprache und Benimm 
Anrede einzelner Personen9 
Anrede des Herren: Gnädiger Herr, Monsieur 

Anrede der Herrin: Gnädige Frau, Madame 

Der Diener ergreift i.d.R. nicht selbst das Wort, 
sondern wartet, bis er angesprochen wird. 

Diener und Herr 
Der Herr duzt den vertrauten Diener mit Vorna-
men, also  

„Johann, wo hast Du die Handschuhe?“ 
oder einfach  

„Johann, Stock und Hut!.“ 

 
Abbildung 21: Die vornehme Gesellschaft schreitet hinter dem 
Diener (Gillray) 

In der Regel wird aber geerzt, also  

„Johann, wo hat er meinen Hut hingelegt?“ 
Der Diener siezt indirekt den Herrn  

„Gnädiger Herr, wenn es Ihnen gefällig ist, 

Stände um 1800 
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will ich das Feuer anmachen.“ 

„Haben gnädiger Herr gut geschlafen?“ 
Besonders devot ist es, wenn der Bediente von 
sich selbst in 3. Person spricht: 

„Haben Herr Capitain noch einen Wunsch 
für Jakob?“ 

Zofe und Herrin 
Die Herrin duzt die vertraute Zofe  

„Anna, hilf mir bei der Toilette! „ 
oder weniger vertraut  

„Anna, geb sie mir das Tuch!“ 
Die Zofe  

„Gnädige Frau, ich eile!“ 

Ankündigungen 
Was stehet zu Ihren Diensten?  

Alles was ich habe, stehet zu Ihren Dienste. 

Was stehet Ihnen zu Dienst? 

Zu Diensten (Heißt ja) 

Begrüßung und Verabschiedung 
„Ich bin Ihr ergebener, gehorsamer u. s. f. 
Diener 

Ich bin Ihre unterthänige Dienerin.“ 

Ihr Diener. 

Redewendungen zum Dienst 
„Einen Dienst suchen, d. i. als Knecht oder 
Magd dienen wollen.  

Aus dem Dienste gehen. 10 

Einem den Dienst aufsagen. 

Ein ruhiger, ein einträglicher Dienst.  

Einen Dienst bekommen.  

Außer Dienste leben. 

Er hat mir viele Jahre treue Dienste geleistet.  

Damit hat man mir einen schlechten Dienst 
gethan. 

an den Dienst gehen 

zum Dienst verbunden seyn 

Sich in den Dienst oder in einen Dienst bege-
ben, 

In Diensten bey einem stehen.  

Dienste bey jemanden nehmen.  

Jemanden in seinen Dienst, oder in seine 
Dienste nehmen.  

Ich bin ein alter treuer Diener Ihres Hauses 

 
10 Krünitz: Dienst 

gewesen. 

Auch an den Höfen ist dieses Wort von denje-
nigen höhern Bedienten üblich, welche zur 
persönlichen Bedienung eines Fürsten be-
stimmt sind.  

Den Dienst haben, in der Reihe der zu dessen 
persönlichen Bedienung bestimmten Perso-
nen,  

wirklich aufwarten.  

Der Dienst habende Kammerherr.“ 

Haltung11 
Der eilfertige Diener pflegt stehend auf die Be-
fehle seiner Herrschaft zu warten. Seine Hal-
tung soll eilfertige Dienstfreude ausdrücken, je-
doch keine Unterwürfigkeit. 

Der Diener sei gefällig, bescheiden and anstän-
dig in seinen Gebärden, Stellungen, Reden, Mi-
nen und seinem ganzen Umgange. 

 
Abbildung 22: Diener sich den Rock schürzend und am Kamine 
wärmend (Cruikshank) 

11 Livereydiener, 81 
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Dienste und Kenntnisse, die einem 
Diener wohl anstehen  
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Mahlzeiten 
Frühstück der Herrschaft 

Wird in der (Schlaf)Kammer (Boudoir) einge-
nommen. 

 

Mahlzeiten der Herrschaft 

Diese finden im Salon oder Speisezimmer statt 
Man unterscheidet das Gabelfrühstück am spä-
ten Vormittag, das Mittagsmahl, das Abendmahl 
und das Nachtmahl. 

Der Ablauf einer Mahlzeit bei einer vornehmen 
Person, zum Beispiel einem regierenden Fürs-
ten, einem Minister, einem kommandierenden 
General. 

Der Diener nimmt Aufstellung entweder an der 
Türe oder hinter den Herrschaften zum Servie-
ren. Seine Sprache sei gedämpft. 

Es gelten die folgenden Regeln 

I. nicht den Bedienten für frischen Teller dan-
ken  

II. Aufmerksamkeit v.a. gegenüber Damen  

III. über Themen mit allgemeinem Interesse re-
den 

IV. Die vornehme Person gibt das Zeichen zum 
Beenden der Mahlzeit, die Gäste legen die 
Bestecke nieder 

 
Abbildung 23: Auftragen der Mahlzeit durch Livreediener mit Pe-
rücke (Friedrich-Wilhelm III. mit Louise in Tilsit, unbekannte 
Provenienz) 

Der Diener serviert Teller, Speisen und Ge-
tränke immer von links (!), siehe unten.  
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Mahlzeiten der Dienerschaft 

Diese finden in der Küche statt. Üblicherweise 
werden hier auch die von der Tafel der Herr-
schaften abgetragenen Speisen verzehrt. 

Service 
„Das Geschirr, welches sowohl zum Essen, 
als Trinken bei einer Tafel nöthig ist. Man fin-
det es aus oder von allerlei Materien, als von 
Gold, Silber, Zinn, Porzellan, Fayance oder 
Halbporzellan etc., daher sagt man ein Gold-
service, Silberservice, Porzellanservice etc. 
Nach seinem Gebrauche heißt es Tafelser-
vice, Kaffeeservice, Theeservice etc. etc. Ein 
Tafelservice besteht aus Terrinen, Schüsseln, 
flachen und tiefen Tellern, Saucièren etc.; ein 
Kaffeeservice, aus Kaffeekannen, Milchkan-
nen und Töpfe, Tassen etc.; ein Theeservice, 
aus Theekannen, Töpfen, Tassen etc. 
Gold=und Silberservice findet man nur größ-
tentheils bei den regierenden Fürsten und in 
den Pallästen der Großen; Porzellan= und 
Fayancegeschirre oder vielmehr Service, 
Erstere mit und ohne Malerey, in den Häu-
sern der Reichen und Bemittelten. Zinnser-
vice, sind, als nicht mehr modern, jetzt größ-
tentheils außer Gebrauch gekommen. Man 
findet dergleichen Service noch in alten Han-
dels= und Gewerksstädten bei reichen Hand-
werkern; in großen Städten bei den Speise-
wirthen des dritten Ranges, wo es nicht sehr 
ordentlich herzugehen pflegt, und viel irdenes 
etc. Geschirr zerschlagen wird.“ 
Man unterscheidet weiter nach der Art des Auf-
tragens mit oder ohne Bedienung: 

 Service à la Francaise (nach einander auf-
tragene Gänge, nur noch bei Hofe) 

 Service Anglaise (alles wird zugleich aufge-
tragen, man wird bedient) 

 Service Allemande (Gerichte werden auf 
den Tisch gestellt, man bedient sich dann 
selbst und hilft sich gegenseitig) 

 Service à la Russe (Tellergerichte, vom 
Koch fertig portioniert und nacheinander 
aufgetragen, man wird bedient, wohl erst ab 
1810) 

Die beiden ersten Service erfordern in der Re-
gel einen Diener für zwei Gäste, mitunter auch 
das Verhältnis 1:1, wenn gleichzeitig serviert 
oder abgetragen werden soll. 

 
Abbildung 24: In diesem Fall läßt die Hundenärrin die Hausange-
stellte auf einem separaten Stuhle sitzen. Deren Haltung drückt 
aus, dass sie für gewöhnlich am Tisch sitzen würde. (Le bon 
Genre, No. 104, Dog Mania) 

Auftragen  
„Aufsetzen der Speisen auf die Tafel, wird bei 
hohen Herrschaften ordentlicher Weise durch 
den Küchen=Meister oder Haushof=Meister 
(Maitre d' hôtel) verrichtet, dem solche die 
Livreebedienten zutragen. An den höchsten 
europäischen Höfen wird diese Function an 
Gala= oder andern solennen Fest=Tagen von 
einem Kammerherrn oder auch wohl gar von 
einem der obersten Hof=Ämter verrichtet, 
und hohlen alsdenn zwar die Laquaien oder 
Gardesoldaten die Speisen aus der Küche, sie 
übergeben solche aber vor dem Tafelzimmer 
denen Pagen oder dienstleistenden Cavaliers, 
zur weitern Ueberbringung bis an die herr-
schaftliche Tafel.“ 

Couvert 
„Couvert = Die Tafel bestand aus zwölf Ge-
decken, sie war für zwölf Personen gedeckt. 

Speisegeräth, als: Serviette, Teller, Löffel, 
Messer“ 

 
Abbildung 25: Der nicht ganz enthaltsame Fastentag in einem 
Londoner Club, wohl von Anwälten bevölkert. Im Hintergrund 
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trägt der Diener ein Spanferkel herbei. Ohne zu Zögern dürfen die 
Manieren nicht die besten genannt werden. (Rowlandson) 

Serviette 
„Tellertuch = Fr. Serviette: Leinwandtücher, 
die man bei Tische auf jeden Teller legt, um 
bei dem Essen die Kleider damit zu bedecken, 
und sie auch zum Abwischen der Teller, wenn 
Staub darauf gefallen, der Finger und des 
Mundes beim Essen zu gebrauchen. Sie wer-
den nach Art des leinenen Damastes oder des 
Zwilligs gewebt, und sind mit dem Tafel= 
oder Tischtuche von einerlei Muster. Zwölf 
Servietten und ein großes und ein kleines 
Tischtuch machen ein sogenanntes Gedeck 
oder Tafelservice aus. Die Kaffeeservietten, 
welche beim Kaffeetrinken auf den Kaffee-
tisch gedeckt werden, werden auch von ver-
schiedenen Mustern, ja sogar von Seide ge-
macht. Sie werden besonders schön in China, 
auch bei uns in der Oberlausitz gemacht; sie 
sind von verschiedenen, gemeiniglich nur von 
zwei Farben, roth und weiß, blau und weiß 
etc. etc.“ 

 
Abbildung 26: Das Aufwarten von Getränken auf einem Tablett. 
Der Diener trägt Spenzer, Schürze und ein Tuch über dem Arm 
(Le bon Genre, No. 2, Le Suprême) 

Eindecken 

 

 
Abbildung 27: Der Diener nimmt sich hier zum Entsetzen seines 
wohlbeleibten Herren heraus, den Wein intensiver zu verkosten. 
Die übrige Dienerschaft trägt die Platten heran. (Rowlandson) 
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Abbildung 28: Bei der Bestellung in einem Kaffeehaus (Le bon 
Genre, No. 44, L'Embarras du Choix, Paris ca. 1815) 

 

 

 
Abbildung 29: Ein aufsässiger Livreediener (Illustration zu Jo-
nathan Swifts „Anweisungen für die Dienerschaft“ von Rowland-
son) 
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Tafeldienste 

 

 

 
Abbildung 30: Der Herr Epikuräer erfreut sich an einer Flasche 
nach dem Mahle (Rowlandson) 
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12 Wenzel: „Der Mann von Welt“ Wien,1801 

 

 

Anzugsarten des Dieners 
„Wie muß man sich kleiden? Reinlichkeit, Ordnung, 
Geschmack, Einfachheit, Nettigkeit, Eleganz im An-
zuge.“12  

 



  

Seite 24  20.08.2022 

 

 
Abbildung 31: Livree (Posch, 25) 

Je nach Anlass gelten folgende Anzugsarten als 
angemessen: 

Unterricht oder Mahlzeiten: Handreichungen im 
kurzen Rock (Spenzer). 

 
Abbildung 32: Hausdiener mit Spenzer, Norddeutschland oder 
Dänemark um 1800 (Rekonstruktion) 

Dienst in der Kammer: Weste erlaubt 

Gala: Livree mit Perücke, Kniehose, Schnallen-
schuhe, weiße Handschuhe. Das Tragen eines 
Degens ist vielerorts verboten. 

Außer Haus, bei Einkäufen und wohl auch 
Kirchgang: Langer Rock, Pantalons oder Knie-
hose, Rundhut, ggf. Mantel, Handschuhe 

Besondere Bestimmungen werden durch den 
Herrn gegeben, der die Diener auch ausstattet. 
Lohndiener stellen hingegen ihren eigenen An-
zug, wie z.B. Livree. 

 
Abbildung 33: Livreediener eines großen Haushalts mit gepuder-
ter Perücke ca. 1800 (Rekonstruktion) 

 
Abbildung 34: Links junger Diener im Spenzer, bereit zum Auf-
warten (Le Bon Genre, Paris, ca. 1810) 
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Abbildung 35 : Herr und Dame des Hauses vor der versammelten 
männlichen Dienerschaft, als da sind Kutscher, Livreediener und 
schwarzer Hausdiener. Der Herr schaut übrigens recht missver-
gnügt auf den forsch auftretenden Kutscher, für den Madame nicht 
ohne Absicht ein gutes Wort einzulegen scheint (Le Bon Genre 
13, Paris ca. 1812) 

 
Abbildung 36: Junger Diener eines wohlhabenden modebewuss-
ter Herren im Straßenanzug mit Rundhut (Wien, ca. 1815) 

Anzugsarten der 
weiblichen Dienerschaft 
Hier ist erheblich schwieriger, akzeptable Re-
geln abzuleiten. 

Aus den Abbildungen sehen wir: 

Straßenkleidung: 

Reisekleidung: 

Kleidung für Küchenarbeit und sonstige Haus-
arbeiten: 

Festliche Kleidung für Zimmerdienste bei den 
Herrschaften: 

Kleidung für den Kirchgang: 

 
Abbildung 37: Waschmädchen (engl. ca. 1800) 

 
Abbildung 38: Die große Toilette beim Anlegen des Korsetts der 
gnädigen Frau (Gilray, The Stays, ca. 1810) 
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Abbildung 39: Der Straßenhändler etwas zudringlich an die Haus-
magd: Möchte sie Ziegelstaub? (Rowlandson) 

Literatur und Quellen 
Dienerschaft 

Die meisten dieser Werke sind auch als Digita-
lisate in Google Books, KVK und Co. zu bekom-
men. Der Autor verzichtet weitgehend auf Links 
zu den URL, da diese nach kurzer Zeit überholt 
sind. 

M.N.: Moyens de former un bon Domestique, 
Imprimeur Jean-Charles Bailleul Paris 1812 

Jonathan Swift: Directions to Servants, London, 
ca. 1740 posthum 

Johann Lorenz Dorn: Versuch einer ausführli-
chen Abhandlung des Gesinderechts, Erlan-
gen, 1794 

Posch, Johann Adam von; Greiffenegg, Her-
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Gesindeordnung für die Vorderösterreichische 
Stadt Freyburg im Breisgau, Freiburg im Breis-
gau, 1782 

Anonym: Lehrbuch für Lieverey-Bediente, 
Schönfeldsche Handlung, Wien & Prag, 1794 

Erinnerung und Anfrage von der großen Gesin-
denoth des Land=Manns, des Handwerks-
manns und anderer Gesindeherrschaften in 
Städten, ist im 15 B. der Leipz. Samml. 1761, 8. 
S. 116 --121. 

Réflexions sur les mauvais domestiques, st. im 
Journal oecon. Nov. 1765, S. 513--518 

Ist eine Besserung des Gesindes zu hoffen? s. 
das 14 und 15 St. der gel. Beytr. zu den Braun-
schw. Anzeig. v. J. 1766. 

Von der Rohigkeit des Gesindes, s. das 42 und 
43 St. des Wittenb. Wochenblatt. v. J. 1770. 

Von rohen und boshaften Gesinde, s. das 41 St. 
des Preuß. Sammlers, Königsb. 1774, 8. S. 
641--654. 

Entwurf einiger Polizeyverordnungen, die die-
nenden Domestiken des einen und des andern 
Geschlechts betreffend, s. der Mensch in der 
bürgerl. Gesellsch. a. d. Franz. übers. 2 Th. 
Berl. 1764, 8. S. 15--24. 

Gedanken wegen einer Gesindeordnung, st. in 
den gesammelten Nachr. der öcon. Gesellsch. 
in Franken, 2 Jahrg. Anspach 1766, 4. 41--43 
St. 

Welches sind die vornehmsten Stücke einer gu-
ten Gesindeordnung? s. Jo. Aug. Fr. Block 25 
für den Staat interessante Aufgaben, Berl. 
1776, 8. 24ste Aufg. S. 263--272. 

Vom Nutzen und der Nothwendigkeit einzufüh-
render Gesindeordnungen, s. (Pfeifers) ver-
mischte Verbesserungsvorschläge und freye 
Gedanken etc. 1 B. 6 St. Frf. M. 1778, 8. S. 3--
12 

Zeitgenössischer Benimm 

Adolph Freiherr v. Knigge: Über den Umgang 
mit Menschen, Auflage von 1788, 1790 etc.; 
Achtes Capittel. Ueber die Verhältnisse zwi-
schen Herrn und Diener. 

Hilmar Curas: Französische Sprachlehre, Wien 
1798, dort „Übung der Jugend“, S. 454 ff., siehe 
auch Auszug im separaten Dokument 

Meidinger: Nouvelle Grammaire Allemande, 
Liège 1806 (mehr für das 19. Jahrhundert) 

Prof. G. J. Wenzel’s Mann von Welt oder des-
sen Grundsätze und Regeln des Anstands, der 
Grazie, der feinen Lebensart und der wahren 
Höflichkeit für die Verschiedenen Verhältnisse 
der Gesellschaft, Siebente und durchaus ver-
besserte Auflage, Pesth, 1821 

Johann Heinrich Kattfuß, Choreographie, oder 
vollständige und leicht faßliche Anweisung zu 
den verschiedenen Arten der heut zu Tage be-
liebtesten gesellschaftlichen Tänze für Tanz-
liebhaber, Vortänzer und Tanzmeister, erster 
Theil, Leipzig Heinrich Graff, 1800  

Johann Heinrich Kattfuß: Taschenbuch für 
Freunde und Freundinnen des Tanzes, Zweyter 
Theil, Leipzig 1802, darin die Kapitel „Über die 
Haltung des Körpers“ und „Regeln des Wohl-
standes und der Lebensweisheit“ 

Johann Georg Krünitz: Oekonomische Encyklo-
pädie oder allgemeines System der Staats- 
Stadt- Haus- und Landwirthschaft, 1773 bis 
1858 http://www.kruenitz1.uni-trier.de/  

Neuere Literatur 

Martin Klöffler: Kurzes Brevier über die Höflich-
keit und Anrede für alle Stände um 1800, Düs-
seldorf, 2017 
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Gesindeordnung: https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Gesindeordnung  

Instruktionen im Netz 
Heurteloup, J.-G. (Christian Tanner): Le Lever 
de Monsieur oder dialogue d'un maître à son 
domestique 

https://www.lessoireesamusantes.com/post/le-
lever-de-monsieur-oder-dialogue-d-un-
ma%C3%AEtre-%C3%A0-son-domestique  

https://www.y-
outube.com/watch?v=7n3RY7LK8sI  

Materialien für Living History 
Klöffler, Martin:, Allzeit ordonanzmäßig - An-
zugsarten der königlich-preußischen Offiziere, 
zivilen Offizianten, Militärbeamten, Landstände, 
Burschen und Bedienten 1808-1830, Düssel-
dorf 2015  

Klöffler, Martin: Last und Lust des Reisens oder 
von der Unbequemlichkeit der Fortbewegung 
zu Lande 1750-1815, Düsseldorf, 2010, Teil 1: 
Die Reisenden und ihre Equipage 

Klöffler, Martin: Tischkultur 1750-1790, 2. Fas-
sung, Düsseldorf, März 2007 

Klöffler, Martin: Tischkultur des Empire 1790-
1820, Düsseldorf, März 2019 

Klöffler, Martin: Kurzes Brevier über die Höflich-
keit und Anrede für alle Stände um 1800 oder 
kleine Anleitung zum Rollenspiel, 5. Fassung, 
Düsseldorf, März 2016 

Klöffler, Martin: Der Dorfkrug In der nördlichen 
Lüneburger Heide Ca. 1750-1810 Oder von den 
Wonnen der Ursprünglichkeit, Düsseldorf 2009 

Artikel siehe auf den ff. Websites: 

http://www.ingenieurgeograph.de/Living_His-
tory/Material/material.html 

https://independent.academia.edu/Mar-
tinKl%C3%B6ffler  
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Bildnachweis 
Karikaturen sind durch ihre Übertreibung eine 
hervorragende Quelle zum Studium der Bewe-
gungsabläufe und Verhaltensmuster. Allerdings 
waren diese vor 1790 selbst in England nicht 
geläufig, in Frankreich erst ab 1814, in Deutsch-
land noch gar nicht bis 1815, abgesehen von 
politischen anti-Napoleon-Karikaturen. 

Hier wurden z.B. ff. Quellen verwendet 

Le Bon Genre (Paris ca. 1795-1815) 

Coustumes Parisiens (Paris, ca. 1815) 

George Cruikshank (1792-1878) 

Thomas Rowlandson (1756-1827) 

James Gillray (1757-1815), siehe auch Wiki 
Commons 

Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801) 
Trotz aller Bemühungen hat der Autor nicht im-
mer die Quellen der Abbildungen aus dem Inter-
net ermitteln können. 

Anhang 
Service 
Nach Krünitz: 

 
Abbildung 40: Aufsatz für Mahlzeiten (Krünitz) 

„Eine kalte Abendmahlzeit: Um auch einige 
Beyspiele von der englischen Art, Mahlzeiten 
anzuordnen, zu geben, da die englische Koch-
kunst, wenn sie auch in Hinsicht des Lecker-
haften und Niedlichen hinter der französi-
schen zurück ist, doch der derberen und stär-
keren Speisen, und der größeren Reinlichkeit 
wegen bey den Deutschen Beyfall findet: so 
füge ich noch einige Risse bey, wie etwa eine 
englische Tafel in allen 4 Jahrszeiten mit 
Speisen besetzt wird. Daß die Engländer alles 
zugleich anschneiden, und jeder die Speise 
wählt, die ihm beliebt; ferner daß nach aufge-
hobener Tafel die Damen sich entfernen, die 
Herren aber sitzen bleiben, um noch dem 
Bacchus und der Jovialität ein Opfer zu brin-

gen, ist schon im Artikel über London er-
wähnt.“ 

Preußische Gesindeordnung in der 
Fassung von 1833 
Übersicht der Paragraphen 

 

 

Terminologie 
Nach Krünitz 

Dienerschaft = ein größtentheils in der ober-
deutschen Mundart übliches Wort, die sämmtli-
chen Beamten oder zu anständigen Diensten 
verbundenen Personen eines Landes oder ei-
nes Herrn, als ein Ganzes betrachtet, anzudeu-
ten. Die sämmtliche fürstliche Dienerschaft 
(Krünitz) 

Domestik, frz. Domestique = Unter diesem Na-
men begreift man allerley Bediente, insonder-
heit männlichen Geschlechts, die in einem 
Hause zur Aufwartung gebraucht werden, z. E. 
Diener, Lackeyen, Porteurs, Thürhüter, Haus-
knechte etc. Zuweilen werden auch die weibli-
chen Hausbedienten mit darunter verstanden. 

Dienstbote = i.a. Lohndiener 

Dienstboten = Hausgesinde in seiner Gesamt-
heit 

Erbhörigkeit = Leibeigenschaft 

Knecht = Leibeigener bis zur Aufhebung der 
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Erbhörigkeit, sonst allgemein niederer Bedien-
ter, besonders beim Landgesinde 

Speisenzimmer = Esszimmer 

Page = aus dem Franz. Page, ein adliger 
Knabe, welcher einem Vornehmern zur Aufwar-
tung dient; ein Edelknabe. Als Page dienen. 
Page seyn. Kammerpage, Jagdpage, Der Page 
ist also nicht dem gewöhnlichen Hausgesinde 
zugehörig, er zählt dagegen zur fürstlichen Die-
nerschaft am Hofe. 

Verdingung = Vermietung des Gesindes 

Heurathen = Heiraten 
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